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Gemeinde: Ribnitz-Damgarten Stadt (13073075)

Gemarkung: Ribnitz (132521)

Katasternachweis: Stand vom 13-10-2015

Lagebezug: ETRS89

Flur: 11

Höhenbezug: DHHN92 (Angaben in Meter über NHN)

Kreis: Landkreis Vorpommern-Rügen
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Schwarzer Weg 1c, 18190 Sanitz
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PRÄAMBEL
Aufgrund des § 10 BauGB und 13a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert am 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) sowie nach § 86 der 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) beschließt die Stadtvertretung 
am .................... nachstehende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 87 für das Gebiet: 
"Einkaufszentrum Rostocker Landweg", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 
textlichen Festsetzungen (Teil B).

17. NOVEMBER  2015

ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG
BAUM   BEIMS   GBR
SCHWERIN

SATZUNG DER STADT RIBNITZ-DAMGARTEN

ÜBER DEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 87

FÜR DAS GEBIET:
EINKAUFSZENTRUM ROSTOCKER LANDWEG

Bearbeitet : T. Beims Gezeichnet : S. Winkler Projekt Nr. : 2214

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Sonstige Sondergebiet -Einkaufszentrum- dient vorwiegend der Unterbringung von großflächigen und 
sonstigen Einzelhandelsbetrieben. (§ 11 Abs. 3 BauNVO)

1.1 Im Sonstigen Sondergebiet sind zulässig:

- Einkaufszentrum im dargestellten Baufeld A mit einer Gesamtverkaufsfläche von höchstens 5.000 qm
- Lebensmittel-Einzelhandelsbetriebe im dargestellten Baufeld B mit einer Verkaufsfläche 
  von höchstens 1.200 qm

1.2 Innerhalb des Einkaufszentrums sind zulässig:

- Großer Supermarkt / Verbrauchermarkt und Getränkemarkt mit einer Verkaufsfläche 
  von höchstens 3.900 qm 
- sonstige Einzelhandelsbetriebe / Fachmärkte mit einer Verkaufsfläche von höchstens 900 qm
- sonstige Läden mit einer Gesamtverkaufsfläche von höchstens 200 qm. Die Verkaufsfläche je Laden darf
  eine Verkaufsfläche von 80 qm nicht überschreiten. 
 
1.3 Für die sonstigen Einzelhandelsbetriebe / Fachmärkte sind nicht zentrenrelevante Sortimente nach 
Textziffer 1.4.3 zulässig. Bis zu einer Verkaufsfläche von höchstens 200 qm sind auch zentrenrelevante 
Sortimente nach Textziffer 1.4.2 zulässig.

Für die sonstigen Läden sind zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente nach Textziffer 1.4.1 
zulässig.

1.4 Sortimentsliste

1.4.1 Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente sind:
- Lebensmittel
- Tabakwaren
- Zeitungen / Zeitschriften
- Blumen

1.4.2. Zentrenrelevante Sortimente sind:
- Modischer Bedarf
- Bücher
- Spielwaren
- Schreibwaren / Bürobedarf
- Uhren / Schmuck
- Haushaltswaren, Glas / Porzellan / Keramik
- Geschenkartikel
- Sportartikel (Breitensport)
- Optik / Sanitätsbedarf
- Kunstgegenstände

1.4.3 Nicht zentrenrelevante Sortimente sind:
- Haushalt-Elektrogeräte, Haustechnik
- Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Foto/Video
- Bau- und Heimwerkbedarf, Baustoffe
- Freilandpflanzen und Gartenbedarf
- Zoobedarf
- Möbel inkl. Küchen-, Bad und Gartenmöbel
- Leuchten
- Bad- und Sanitärbedarf
- Teppiche, Bodenbeläge, Fliesen
- Kfz-Teile und Zubehör
- Fahrräder und Zubehör
- Sportartikel (Hardware), spezifische Sportarten
- Campingartikel, Caravan- und Bootszubehör
- Rolläden und Markisen
- Heimtextilien
- Jagdbedarf
- Arbeitsbekleidung

1.5 Innerhalb des Einkaufszentrums im dargestellten Baufeld A sind der Einzelhandelsnutzung gegenüber 
untergeordnet auch zulässig:

- Schank- und Speisewirtschaften
- Dienstleistungsbetriebe
- Räume für freie Berufe
- Räume für kulturelle, sportliche und freizeitorientierte Zwecke 

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und der Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen sind 
höchstens 3 ortsveränderliche Imbisswagen-/stände sowie höchstens 3 ortsveränderliche Verkaufs- 
wagen-/stände für saisonale Lebensmittel zulässig.

2.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Innerhalb des dargestellten Baufeldes A darf die Grundfläche des Hauptgebäudes 9.500 qm nicht 
überschreiten. (§ 16 Abs. 3 BauNVO)

2.2 Innerhalb des dargestellten Baufeldes B darf die Grundfläche des Hauptgebäudes 2.000 qm nicht 
überschreiten. (§ 16 Abs. 3 BauNVO)

2.3 Die zulässige Grundfläche von insgesamt 11.500 qm darf durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO 
bezeichneten Anlagen bis zu 95 v. H. überschritten werden. (§ 19 Abs. 4 BauNVO)

3.0 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Abweichend von der offenen Bauweise sind Gebäudelängen von über 50 m zulässig. 
(§ 22 Abs. 4 BauNVO)

4.0 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung -Einkaufszentrum- wird als Fläche für 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (hier: passiver Schallschutz) festgesetzt. 
Es gilt der Lärmpegelbereich IV nach DIN 4109. Für die Büroräume sind in Abhängigkeit des festgesetzten 
Lärmpegelbereiches die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung 
der Außenbauteile einzuhalten:

Die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Fenster, Lüftung) müssen den 
Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereiches genügen.
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außenbauteile der Gebäude 
gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 nachzuweisen.
Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnach- 
weises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den passiven 
Schallschutz resultiert. 
Hinweis: Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" (Ausgabe November 1989) ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen.

5.0 Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB)

Vorhandene Laubbäume sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch standortgerechte, 
heimische Laubbäume zu ersetzen.

II. Örtliche Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB und § 86 LBauO M-V)

1.0 Werbeanlagen an Gebäuden sind bis höchstens 2,50 m über der Traufkante zulässig. 
Leuchtwerbeanlagen mit Wechselschaltung oder bewegliche Werbeanlagen sind unzulässig.

2.0 Überdachungen von Stellplätzen sind zulässig. 

PLANZEICHNUNG  TEIL  A  M. 1 : 1.000

ZEICHENERKLÄRUNG / FESTSETZUNGEN

Sonstiges Sondergebiet  -Einkaufszentrum-   § 11 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) 1 BauGB

Baugrenzen § 23 (3) BauNVO

Bauweise, Baugrenzen § 9 (1) 2 BauGB

Art der baulichen Nutzung § 9 (1) 1 BauGB

SO

a abweichende Bauweise § 22 (4) BauNVO

Verkehrsflächen § 9 (1) 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinie

Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen § 9 (1) 4 BauGB

ST

NA

Stellplätze

Nebenanlagen

Versorgungsanlagen § 9 (1) 12 BauGB

Elektrizität

I Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

ST / NA

ST / NA

NA

ES GILT DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG 1990 UND DIE VERORDNUNG 
ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLÄNE UND DIE DARSTELLUNG 
DES PLANINHALTES IN DER ZUM SATZUNGSBESCHLUSS JEWEILS 
GÜLTIGEN FASSUNG.

TEXT TEIL B

A

B

ST / 
NA

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen 
§ 9 (1) 25 b BauGB

Bäume, zu erhalten   

räumlicher Geltungsbereich § 9 (7) BauGB 

Sonstige Planzeichen   

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Flurstücksnummer42/14

vorhandene Gebäude

Höhenpunkt

Flurstücksgrenze

10.21

Böschung / Wall

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

BaufeldbezeichnungA

Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen § 9 (1) 24 BauGB
hier: Lärmschutzwall, zu erhalten

SO a

I

I

II

I

SATZUNG  DER  STADT  RIBNITZ-DAMGARTEN  ÜBER  DEN  BEBAUUNGSPLAN  NR.  87  
FÜR DAS GEBIET : EINKAUFSZENTRUM ROSTOCKER LANDWEG NACH § 13a BauGB

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretersitzung vom ................... . 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im "Amtlichen Stadtblatt 
Ribnitz-Damgarten" am ..................erfolgt.

Ribnitz-Damgarten, den ................

......................
Bürgermeister

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 des Landesplanungs- 
gesetzes Mecklenburg-Vorpommern beteiligt worden.

Ribnitz-Damgarten, den ................

......................
Bürgermeister

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB ist am ................. durchgeführt.

Ribnitz-Damgarten, den ................

......................
Bürgermeister

4. Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung und den wesentlichen umweltbezogenen 
Stellungnahmen hat nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom …………… bis zum ……………… während 
der Dienststunden öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
unberücksichtigt bleiben können, durch Abdruck im "Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten" 
am ……………… ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist darauf hingewiesen 
worden, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, sofern mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Ribnitz-Damgarten, den ................

......................
Bürgermeister

5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ………………  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
worden.

Ribnitz-Damgarten, den ................

......................
Bürgermeister

6. Die Stadtvertretersitzung hat die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen der Bürger sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am .................. geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt 
worden.

Ribnitz-Damgarten, den ................

......................
Bürgermeister

7. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes am ................... wird als richtig 
dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass 
eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flurkarte (ALK) im Maßstab 
1: ............... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

Sanitz, den ................

......................................................
(öffentl. bestellt. Vermessungsing.)

8. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde 
am …………………… von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde mit 
Beschluss vom gleichen Datum gebilligt.

Ribnitz-Damgarten, den ................

......................
Bürgermeister

9. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wird 
hiermit ausgefertigt.

Ribnitz-Damgarten, den ................

......................
Bürgermeister

10. Die Bebauungsplansatzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienst- stunden 
von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Abdruck 
im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz Damgarten am ………………… ortsüblich bekannt 
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen 
(§ 215 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsan- 
sprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 87 ist mit Ablauf des ................... in Kraft getreten.

Ribnitz-Damgarten, den ................

......................
Bürgermeister
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1. Art der baulichen Nutzung
 (§5 Abs. 2 Nr.1  BauGB §1 Abs. 1 und 2 BauNVO)

Wohnbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Gemischte Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Sonderbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Klinikgebiet auf der Sandhufe
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Finanzamt auf der Sandhufe
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Schwimmhalle, Erlebnisbad, Beherbergung "Körkwitzer Weg"
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Gewerbegebiet West 2
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Einzelhandel Famila / Aldi
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Einzelhandel Boddenstraße
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Hafen Ribnitz
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Sportboothafen Ribnitz
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Hafen Damgarten
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Golfplatz Neuhof
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Pferdehof Hirschburg
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Wochenendhausgebiet Langendamm
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - gleichberechtigtes Wohnen und Wochenendwohnen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Wochenendhausgebiet Klein - Müritz
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Windpark Freudenberg
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Einzelhandel "Stralsunder Chaussee"
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Windpark Borg
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Beherbergung Klockenhagen (Hofstelle)
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Wasserskianlage Körkwitz
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Wochenendhausgebiet Pütnitz
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Tannenhaus Damgarten
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

2. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten
Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
 (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf - Öffentliche Verwaltungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Öffentliche Verwaltungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Forsthof
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Arbeitsamt
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf - Schule
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Schule
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und
Einrichtungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Post
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Altenheim
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Jugendheim
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Kindergarten
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Feuerwehr
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf - Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Bürgerhaus
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Informationszentrum
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Museum
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Stadtkulturhaus
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Sportanlagen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Sportplatz
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Schwimmhalle
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Spielanlagen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

3. Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge
 (§5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Ortsdurchfahrtsgrenze

Bahnanlagen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Bahnhof
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Zentrale Haltestelle für Bus

Wanderweg
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Öffentliche Parkfläche

Öffentliche Parkfläche

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
 (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4  BauGB)

Elektrizität
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Abwasser
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Abwasserpumpstation
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Abfall
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Wasser
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Ablagerung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Windenergie
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
 (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4  BauGB)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen oberirdisch
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4  BauGB)

Gasleitung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4  BauGB)

Abwasserleitung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4  BauGB)

7. Grünflächen
 (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4  BauGB)

Parkanlage
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Dauerkleingärten
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Sportplatz
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Sportplatz
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4  BauGB)

Sportplatz - Golfplatz
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Spielplatz
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4  BauGB)

Zeltplatz
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Badeplatz, Freibad
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Friedhof
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Grünfläche, Wiese
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Landschaftsgrün
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Ausgleichsflächen als Grünflächen für Versiegelungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

8. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des
Wasserabflusses
 (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

Wasserflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

Hafen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

9. Flächen für die Landwirtschaft und Wald
 (§5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für Wald
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

Ausgleichsflächen als Wald für Versiegelungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

10. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
 (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

11. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
(§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Altlast bzw. Altlast-Verdachtsflächen
(§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Stadtgrenze - Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 5 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 4 BauGB)

Schallschutzanlage
(§ 5 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 4 BauGB)

12. Benutzerdefinierte Symbolbibliothek

von der Genehmigung ausgenommene Flächen

200,0 m - Linie
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Sonderbauflächen - Einkaufscenter Damgarten
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Ferienhausgebiet Borg
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonderbauflächen - Solarenergieanlage
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

F
Fläche für den Gemeinbedarf - Festwiese
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Fährlinie

Fährlinie - Planung

Richtfunkstrecke
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung der Flächen mit einer sanierten Altlast
(§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

SW

Ausgleichsflächen als Streuobstwiese für Versiegelung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

Schöpfwerk
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)
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  „Einkaufszentrum Rostocker Landweg“
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FH 7,00 m über 19,50 m üNN

6
GR 1.200 qm / o
TH 6,50 m über 20,00 m üNN
FH 8,50 m über 20,00 m üNN

1 
GR 175 qm 
TH 3,70 m über 19,80 m üNN
FH 8,50 m über 19,80 m üNN

7
GR 360 qm / o
TH 4,50 m über 20,00 m üNN
FH 8,00 m über 20,00 m üNN

KS

8
GR 200 qm 
TH 3,50 m über 18,80 m üNN
FH 9,50 m über 18,80 m üNN
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